
REGLEMENT DER GEMEINDE- UND  

SCHULBIBLIOTHEK / LUDOTHEK 

DEGERSHEIM 
 
 

 

Rechtsträger Rechtsträger der Gemeinde- und Schulbibliothek Degersheim ist die Politische 
Gemeinde und die Schulgemeinde  Degersheim. 

Rechtsträger der Ludothek ist die Politische Gemeinde Degersheim. 

Zweck Die Gemeinde- und Schulbibliothek / Ludothek dienen der Bevölkerung als Zen-
trum für Information, Begegnung, Bildung, Kulturpflege, Freizeitgestaltung und 
Unterhaltung. Sie leihen Bücher, Spiele und andere Medien aus. 

Organisation Es sind folgende Organe vorgesehen: 

 Trägerschaft 

 Betriebskommission 

 Betriebsleitung 

Trägerschaft Der Trägerschaft, bestehend aus dem Gemeinderat und dem Schulrat, obliegen 
im wesentlichen auf Antrag der Betriebskommission: 

 Erlass der Benutzerordnung 

 Genehmigung der Pflichtenhefte für die Betriebsleitung und der Mitarbeiterin-
nen der Gemeinde- und Schulbibliothek / Ludothek 

 Genehmigung der Jahresrechnung und Budget 

 Wahl der Betriebsleitung und des übrigen Personals 

 Wahl der Betriebskommission 

Betriebskommission Die Betriebskommission besteht aus je zwei Mitgliedern des Schulrates und des 
Gemeinderates, wobei das Präsidium ein Mitglied des Gemeinderates führt, so-
wie der Betriebsleitung. 

Die Betriebskommission  

 übt die Aufsicht über alle Belange der Gemeinde- und Schulbibliothek / Ludo-
thek aus 

 erarbeitet zuhanden der Trägerschaft die Benutzerordnung 

 erarbeitet zuhanden der Trägerschaft die Pflichtenhefte der Betriebsleitung 
und der übrigen Mitarbeiter der Gemeinde- und Schulbibliothek / Ludothek 

 legt zuhanden der Trägerschaft die Jahresrechnung und das Budget vor 

  

 beantragt der Trägerschaft die Anstellung der Betriebsleitung und des übrigen 
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Personals 

 informiert alle zuständigen und interessierten Stellen in Form eines Jahresbe-
richtes 

Betriebsleitung Die Betriebsleitung ist für die Führung der Gemeinde- und Schulbibliothek / Ludo-
thek und des Personals zuständig. Ihre Aufgaben sind in einem Pflichtenheft be-
schrieben. 
Die Betriebsleitung berücksichtigt sowohl die Belange der Bibliothek als auch der 
Ludothek in angemessener und ausgewogener Weise. 

Benutzung Jede Person ist während der festgelegten Öffnungszeiten zur Benutzung der 
Gemeinde- und Schulbibliothek / Ludothek berechtigt. Vorausgesetzt ist die Ein-
haltung der Benutzerordnung. 

Benutzung durch 
Schulklassen 

Alle Klassen der Schulgemeinde Degersheim haben das Recht, die Bibliothek 
nach Rücksprache mit der Betriebsleitung während des Schulunterrichtes aus-
serhalb der Öffnungszeiten gebührenfrei zu benutzen. 

Finanzen Die Einnahmen der Gemeinde- und Schulbibliothek / Ludothek bestehen aus  

 den jährlichen Beiträgen der Politischen Gemeinde und der Schulgemeinde 

 den Ausleihgebühren 

 Zuwendungen und Legaten 

Betriebsdefizit Das Betriebsdefizit der Gemeinde- und Schulbibliothek wird von der Politischen 
Gemeinde und der Schulgemeinde Degersheim je zur Hälfte übernommen. 

Das Betriebsdefizit der Ludothek wird von der Politischen Gemeinde Degersheim 
übernommen. 

Rechnungsführung Die Rechnungen der Gemeinde- und Schulbibliothek sowie der Ludothek werden 
durch die Finanzverwaltung der Politischen Gemeinde separat geführt. 

Zuständigkeit Bei Streitfällen in Zusammenhang mit der Benutzung der Gemeinde- und Schul-
bilbiothek / Ludothek oder des Personals ist die Betriebskommission erstinstanz-
lich zuständig. 

Bei allen übrigen Streitigkeiten ist der Gemeinderat zuständig. 

Gültigkeit Dieses Reglement tritt nach Genehmigung durch die Trägerschaft und auf 1. 
Dezember 1996 in Kraft. 
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